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Der Gemeinderat und die Gemeindeangestellten wünschen Ihnen                    
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   I 

 

▪ INSPEKTION FEUERWEHR BRETZWIL 
 

Die Inspektionen der Orts- und Verbundsfeuerwehren durch einen Vertreter des 
Feuerwehrinspektorats der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung finden alle fünf 
Jahre statt. An drei Posten sowie mittels einer Einsatzübung der gesamten Feuerwehr 
wurde am 4. September 2024 der Ausbildungsstand der Feuerwehr Bretzwil überprüft. Die 
drei Posten umfassten die Themen Atemschutz, den Einsatz des Tanklöschfahrzeugs 
sowie die Chemiewehr auf der Stufe der Ortsfeuerwehr. Insgesamt ist die Leistung                         
der Feuerwehr Bretzwil mit einem gut bewertet worden. Der Gemeinderat gratuliert den 
Angehörigen der Feuerwehr Bretzwil zu diesem tollen Ergebnis und dankt für ihren grossen 
Einsatz zugunsten der Allgemeinheit.  

 

▪ MOBILFUNKNETZPLANUNG 
 

Gestützt auf die Bestimmungen bezüglich der Mobilfunknetzplanung im Kanton              
Basel-Landschaft im Raumplanungs- und Baugesetz hat der Gemeinderat von                         
der Swisscom AG und der Salt Mobile SA die Information erhalten, dass in den nächsten 
12 Monaten in Bretzwil kein Neubau einer zusätzlichen Mobilfunkanlage geplant ist. Die 
Sunrise Communications AG ist nach wie vor auf der Suche nach einem Standort in der 
Gemeinde Bretzwil. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat darauf hingewiesen, 
dass die Swisscom AG im Gewerbegebiet an der Reigoldswilerstrasse 18 bereits seit 
längerer Zeit eine Mobilfunkstation betreibt und es der Gemeinderat sehr begrüssen würde, 
wenn sich die Sunrise Communications AG und die Swisscom AG auf eine entsprechende 
Zusammenarbeit verständigen könnten. 

 

▪ INSTANDSTELLEN KANTONSSTRASSE MARCHMATT - BRETZWIL DORF 
 

Vom kantonalen Tiefbauamt hat der Gemeinderat die Unterlagen für die Instandstellung       
der Kantonsstrasse im Bereich Marchmatt bis Bretzwil Dorf erhalten. Grundsätzlich sind 
keine grösseren Anpassungen geplant. Im Ortskern wird die vorhandene Pflästerung                    
zum Teil aufgehoben und ab dem Parkplatz beim Friedhof erfolgt eine Verlängerung des 
Trottoirs, inklusive Beleuchtung bis zum Grabetsmattweg. Die Ausführung ist in sechs 
Etappen vorgesehen, wobei der Verkehr jeweils einseitig mit einer Lichtsignalanlage 
geführt wird und die Fussgänger teilweise über die Kirchgasse umgeleitet werden. Der 
Gemeinderat hat die vorliegenden Unterlagen geprüft und grundsätzlich keine Einwände 
gegen die geplante Instandstellung der Kantonsstrasse anzubringen. 

 

▪ BEHÖRDENJASSTURNIER 2024 
 

Am 25. Oktober 2024 hat in Hölstein das bereits zur Tradition gewordene 
Behördenjassturnier der Bezirke Waldenburg und Laufen stattgefunden. Insgesamt                   
haben 16 Gemeinden an diesem Anlass teilgenommen. Die Gemeinde Bretzwil war                       
durch Karin Mühlberg, Monika Huber, Danny Hein und Beat Müller vertreten. In der 
Endabrechnung klassierte sich die Gemeinde Bretzwil auf dem 8. Rang. Die Einzelwertung 
wurde durch Monika Huber gewonnen! Für die restlichen Teilnehmenden aus Bretzwil 
resultierten Ränge im Mittelfeld. Als letztplatzierte derjenigen Gemeinden, die das 
Behördenjassturnier bislang noch nicht zweimal durchgeführt haben, fällt Brislach die                    
Ehre zu, diesen Anlass im nächsten Jahr zu organisieren. 

 

▪ ANGEBOTSPLANUNG ALTERSBETREUUNG UND PFLEGE 
 

Im Rahmen der Angebotsplanung auf dem Gebiet Altersbetreuung und Pflege erachtet                  
der Gemeinderat mittelfristig das Erstellen einer gewissen Anzahl Wohnungen für das 
betreute Wohnen im Bereich des Gritt Seniorenzentrums Waldenburgertal als angebracht. 
Gleichzeitig soll der Neubau des Alters- und Pflegeheims Moosmatt dazu benützt werden, 
die Bettenzahl leicht, von aktuell 67 auf 80 Betten zu erhöhen. Grundsätzlich gilt es das 
weitere Vorgehen mit einer rollenden Planung in einem Turnus von mindestens fünf Jahren 
zu überprüfen, so dass ein gutes und bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt werden 
kann. 
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates   II 

 

▪ KOMMANDOÜBERGABE FEUERWEHR BRETZWIL 
 

Anlässlich der Hauptübung der Feuerwehr Bretzwil vom 19. Oktober 2024 wurden                            
Reto Hartmann zum Hauptmann und Björn Schweizer zum Oberleutnant befördert. Als 
bisheriger Kommandant-Stellvertreter übernimmt Reto Hartmann per den 1. Januar 2025 
von Christian Plattner das Kommando der Feuerwehr Bretzwil. Björn Schweizer amtet                      
ab dem Jahr 2025 als neuer Kommandant-Stellvertreter. Der Gemeinderat wünscht                     
Reto Hartmann und Björn Schweizer in ihren neuen Funktionen alles Gute. 

 

▪ BEWILLIGUNG BERGMARATHON HOHE WINDE 
 

Nach einer Vernehmlassung bei den betroffenen Gemeinden Bretzwil, Brislach und Lauwil 
sowie den kantonalen Fachstellen hat das Amt für Wald beider Basel gestützt auf das         
Dekret des Landrats über die Bewilligung für Veranstaltungen im Wald vom 11. Juni 1998 
die Bewilligung für das Durchführen des Bergmarathons Hohe Winde mit ca. 200                   
bis 250 Teilnehmenden am Samstag, den 15. März 2025 erteilt. Informationen zur 
Streckenführung finden Sie unter www.bretzwil.ch. 

 

▪ ERSCHLIESSUNG UND NEUPARZELLIERUNG GEWERBEGEBIET RÖSI 
 

Am 3. September 2024 wurden die Verträge für die private Erschliessung sowie die 
Neuparzellierung des Gewerbegebiets G1 Rösi unterzeichnet. Damit ist die Grundlage                       
für die Bebauung des Gewerbegebiets G1 Rösi geschaffen worden. Im Rahmen der 
Umsetzung eines entsprechenden Bauvorhabens resultiert für die Einwohnergemeinde                    
die Verpflichtung, die Erschliessung mittels einer Wasser-, Schmutzwasser- und 
Sauberwasserleitung vorzunehmen. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel wurden               
an der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2020 bewilligt. 

 

▪ ALICE HÄFELI STIFTUNG 
 

Alice Häfeli aus Bern, die frühere Eigentümerin des Mattenhofs 22, plant, einen Teil ihres 
Vermögens in eine Stiftung zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
Bretzwil einzubringen. Bevor Alice Häfeli die dazu notwendigen Schritte in die Wege leitet, 
ist der Gemeinderat angefragt worden, ob er sich eine solche Stiftung vorstellen könnte. 
Nebst einem finanziellen Beitrag würde das Stiftungsvermögen zusätzlich die Grundstücke                      
von Alice Häfeli in Bretzwil und Nunningen umfassen. Der Gemeinderat hat erfreut                            
von dieser Absicht von Alice Häfeli Kenntnis genommen und steht einer solchen Stiftung               
positiv gegenüber. 

 

▪ TARIFE ALTERS- UND PFLEGEHEIME 2025 
 

Vom Gemeinderat wurden die Tarife des Alters- und Pflegeheims Moosmatt und des                        
Gritt Seniorenzentrums Waldenburgertal genehmigt. Erfreulicherweise ergaben sich bei 
beiden Alters- und Pflegeheimen im Bereich der Pflege gegenüber dem Vorjahr keine 
Anpassungen und auch die Tarife für die Betreuung bleiben unverändert. Bei der Hotellerie 
wirkt sich die aufgelaufene Teuerung aus, so dass diese Ansätze beim Alters- und 
Pflegeheim Moosmatt um Fr. 3.-- pro Tag und beim Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal 
um Fr. 2.-- pro Tag erhöht worden sind.  

 

▪ 10-JÄHRIGES ARBEITSJUBILÄUM JEANNERET GEORG 
 

Am 28. Oktober 2014 hat Georg Jeanneret-Scheidegger sein Amt als Stellvertreter                           
des Gemeindearbeiters und Mitarbeiter im Winterdienst angetreten. Folglich konnte                
Georg Jeanneret-Scheidegger in diesem Jahr sein 10-jähriges Arbeitsjubiläum                              
feiern. Der Gemeinderat möchte es in diesem Zusammenhang nicht unterlassen,                                           
Georg Jeanneret-Scheidegger nochmals ganz herzlich für die in den vergangenen                             
10 Jahren geleistete Arbeit zu danken und ihm für die Zukunft bei dieser Aufgabe              
weiterhin viel Freude zu wünschen. 

http://www.bretzwil.ch/
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Vernehmlassungen   I 

 

Verordnung Ausbildung im Bereich Pflege 
 

Mit der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der 
Ausbildung im Bereich der Pflege sollen die Umsetzung und der Vollzug auf Kantonsebene 
geregelt werden. Dabei ist der Rahmen durch die Grundlagen auf Bundesebene, insbesondere 
durch die Botschaft über die Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege und das 
kantonale Einführungsgesetz gegeben. Inhalt der Verordnung sind das Festlegen der 
Zuständigkeiten, die Voraussetzungen für den Erhalt der Fördergelder beziehungsweise                          
die Anspruchsberechtigung für Förderbeiträge, der Ablauf des Verfahrens sowie die                        
Höhe der Beiträge an die Institutionen, die Studierenden sowie die Höheren Fachschulen,  
respektive Fachhochschulen. Im Rahmen der praktischen Ausbildung fördert der Kanton 
Basel-Landschaft zusätzlich zur Ausbildung Pflegefachfrau HF und Pflegefachmann HF                
sowie der Pflegefachfrau FH und des Pflegefachmanns FH auch die Ausbildung zur                   
Fachfrau und zum Fachmann Gesundheit mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Dies                   
geht über den bundesrechtlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus und unterliegt nicht                              
der Ausbildungsfördergesetzgebung Pflege des Bundes. Um ein einheitliches System zu 
schaffen, soll diese Ausbildungsförderung dem gleichen Verfahren unterliegen wie für 
Pflegefachpersonen HF und FH. Der Gemeinderat stellt fest, dass die Gemeinden von dieser 
Verordnung nur indirekt betroffen sind. Die beteiligten, respektive betroffenen Institutionen     
und Verbände wurden bei der Ausarbeitung einbezogen. Der Gemeinderat erachtet es als 
problematisch, dass nicht alle Kantone der Nordwestschweiz die gleichen Bestimmungen 
erlassen. Erfreulich ist jedoch, dass die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft in diesem 
Bereich eng zusammenarbeiten. Der Gemeinderat stimmt dem vorgelegten Entwurf der 
Verordnung generell zu. Was allfällige Details zu den einzelnen Bestimmungen anbetrifft, wird 
auf die Stellungnahmen der Fachverbände, insbesondere CURAVIVA BL und ODA verwiesen. 
 

 

Teilrevision Einführungsgesetz Zivilprozessordnung 
 

Die revidierte Schweizerische Zivilprozessordnung wird auf den 1. Januar 2025 in Kraft 
gesetzt. Durch die Revision wird den Rechtssuchenden der Zugang zum Gericht erleichtert 
und damit die Rechtsdurchsetzung verbessert. Zudem wird das Schlichtungsverfahren 
ausgebaut und das Familienverfahrensrecht verbessert. Das kantonale Einführungsgesetz      
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung soll auf den gleichen Zeitpunkt an das neue 
Bundesrecht angepasst werden. Gleichzeitig werden punktuell Erkenntnisse aus der                   
heutigen Gerichtspraxis aufgenommen. Neu wird der Begriff der Schlichtungsbehörden 
eingeführt. Der Begriff Schlichtungsbehörden umfasst die Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter, die Schlichtungsstelle für Diskriminierungsstreitigkeiten im Erwerbsleben,                  
die Zivilkreisgerichtspräsidien bei Schlichtungsversuchen in familien-, erbrechtlichen und 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten sowie die Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten. Die 
Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten soll neu bei allen Streitigkeiten aus der Pacht                    
von unbeweglichen Sachen zuständig sein, auch in allen Fällen der landwirtschaftlichen   
Pacht. Analog der heutigen Zuständigkeit der Zivilkreisgerichtspräsidien soll das Präsidium 
des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht neben Fällen im summarischen Verfahren auch 
solche im vereinfachten Verfahren, für die das Kantonsgericht gemäss Artikel 5 der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung als einzige kantonale Instanz zuständig ist, beurteilen 
dürfen. In miet- und arbeitsrechtlichen Verfahren, in denen das summarische oder    
vereinfachte Verfahren zur Anwendung gelangt, sollen ausdrücklich auch beruflich qualifizierte 
Vertreterinnen und Vertreter, wie beispielsweise professionelle Liegenschaftsverwaltungen in 
mietrechtlichen oder Gewerkschaftsvertretungen in arbeitsrechtlichen Verfahren zugelassen 
werden. Von der Teilrevision des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung werden                        
die Gemeinden insofern tangiert, als dass mit den vorgesehenen Änderungen die 
Friedensrichterinnen und Friedensrichter zukünftig keine Fälle betreffend die Pacht von 
unbeweglichen Sachen mehr zu beurteilen haben und damit von dieser Aufgabe entlastet 
werden. Da die Einwohnergemeinden damit nur indirekt betroffen sind, hat der Gemeinderat 
auf eine Stellungnahme verzichtet. 
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Vernehmlassungen   II 

 

10. Genereller Leistungsauftrag öffentlicher Verkehr 
 

Die Gemeinde Bretzwil ist im Bereich des öffentlichen Verkehrs mit den Linien 74                    
Reigoldswil-Bretzwil und 111 Laufen-Bretzwil-Liestal erschlossen. Die Linie 111 wird                               
im Rahmen des 10. Generellen Leistungsauftrags gestärkt. Sie verkehrt neu tagsüber 
durchgängig im 30-Minunten-Takt. Zwischen Breitenbach und Laufen fährt die Linie 111                     
neu über Wahlen. Zudem wird die Linie 116 Seewen-Grellingen im Rahmen des neuen 
Buskonzepts Laufental-Dorneckberg aufgehoben und durch die Linie 67 Seewen-Dornach 
ersetzt. Die Linie 74 weist mit 11.5 % einen sehr tiefen Kostendeckungsgrad auf. Das revidierte 
Angebotsdekret gibt vor, dass Linien mit einem Kostendeckungsgrad von unter 20 % in der 
bestehenden Form nicht in den nächsten Generellen Leistungsauftrag übernommen werden. 
Da der Schulweg von Bretzwil nach Reigoldswil zu Fuss oder mit dem Velo nicht zumutbar     
ist, kann die Linie 74 nicht einfach aufgehoben werden. Es gilt jedoch zu prüfen, ob die                     
Linie 74 als reiner Schulbus günstiger betrieben werden kann. Um das weitere Vorgehen                         
in Bezug auf die Linie 74 besprechen zu können, hat am 2. September 2024 in Reigoldswil 
eine Zusammenkunft mit Vertretern der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, der Bau- und 
Umweltschutzdirektion, den betroffenen Gemeinden Bretzwil, Lauwil und Reigoldswil sowie 
der Sekundarschule Reigoldswil stattgefunden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Linie 74 
aufgrund des zu niedrigen Kostendeckungsgrads in der jetzigen Form nicht weitergeführt 
werden kann. Folglich dürfte vermutlich kein Weg daran vorbei führen, dass die Linie 74 ab 
dem Jahr 2026 als reiner Schulbus betrieben wird. Dieser Schulbus dürfte dannzumal nur noch                       
die effektiven Schulzeiten bedienen, kann in der Folge aber auch flexibler eingesetzt                   
werden. Der Transport der Schülerinnen und Schüler erfolgt kostenfrei, wobei als Folge das 
Umweltschutzabonnement nicht mehr zu 80 % mitfinanziert würde. Noch offen ist aktuell                   
die Frage, ob auch Dritte diesen Schulbus benützen können. Gestützt auf die einschlägigen 
gesetzlichen Grundlagen mutmasslich jedoch eher nicht, wobei diese Frage von der Bau-                  
und Umweltschutzdirektion noch abschliessend geklärt wird. Seitens der Schulleitung der 
Sekundarschule Reigoldswil wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Umstellung auf einen 
reinen Schulbus optimalerweise erst auf das Ende des Schuljahres 2025/2026, das heisst,                  
per den 1. August 2026 vorgenommen werden sollte. Diese Punkte wurden vom Gemeinderat 
zuhanden der Stellungnahme zum 10. Generellen Leistungsauftrag für den öffentlichen 
Verkehr aufgenommen. 
 

 

Aktualisierung Pflegeheimliste 
 

Um einen Überblick über die Anzahl bewilligter Betten im Kanton Basel-Landschaft zu 
erhalten, wird der Bestand an Betten in den Alters- und Pflegeheimen, die über eine 
Leistungsvereinbarung mit einer Versorgungsregion oder einer Gemeinde verfügen, 
regelmässig überprüft. Mit der Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen hat der Kanton 
zudem eine Leistungsvereinbarung betreffend die spezialisierte Pflege und Betreuung                            
von Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Erkrankung abgeschlossen. In den                           
Jahren 2023 bis 2026 können damit maximal 32 Betten gemäss Verfügbarkeit angeboten 
werden. Im Vergleich mit der Pflegeheimliste 2024 wurden im Heim Leben, Wohnen und 
Betreuung im Alter Frenkenbündten in Liestal fünf Plätze aufgehoben, so dass neu noch 
insgesamt 155 Plätze angeboten werden können. In Muttenz sind die 67 Plätze im Alters-                        
und Pflegeheim Käppeli und die 138 Plätze im Alters- und Pflegeheim Zum Park in der               
Stiftung Alterswohnen Muttenz zusammengefasst worden, wobei mit neu 204 Plätzen ein               
Platz aufgehoben wurde. Im Verein Pflegewohnungen in Binningen sind von den gemeldeten 
35 Plätzen aktuell lediglich 32 Plätze verfügbar. Die Anzahl Betten im Alters- und Pflegeheim 
Moosmatt in Reigoldswil ist mit 67 bewilligten Betten gegenüber der gegenwärtig gültigen 
Pflegeheimliste unverändert geblieben. Das gleiche trifft auf das Gritt Seniorenzentrum 
Waldenburgertal in Niederdorf mit 140 bewilligten Betten zu. In der Folge hat der Gemeinderat 
gegen die Aktualisierung der Pflegeheimliste keine Einwände anzubringen. 
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Vernehmlassungen   III 
 

Änderung Bildungsgesetz und Personaldekret 
 

Am 7. Februar 2013 beschloss der Landrat eine Änderung des Dekrets zum Personalgesetz 
zur Einführung der 45-Minuten-Lektionen auf der Primarstufe mit einer wöchentlichen 
Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen von neu 28 Lektionen anstelle von 27 Lektionen                 
zu 50 Minuten. Ausdrücklich verzichtet wurde auf eine Änderung von § 5 Abs. 1 Bst. l des 
Personaldekrets. In der Folge umfasste die Unterrichtsverpflichtung der Logopädinnen und 
Logopäden sowie der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten weiterhin 27 Lektionen                 
zu 50 Minuten. Die vorliegende Landratsvorlage bezweckt nun eine Neuregelung der 
Lektionenverpflichtung der Logopädinnen und Logopäden analog zu den Primarlehrpersonen. 
Damit wird einerseits den sich im Wandel befindlichen logopädischen Tätigkeitsfeldern 
Rechnung getragen sowie andererseits betriebliche Vorteile durch die bessere Verknüpfung 
des Unterrichts mit der Logopädie geschaffen. Gleichzeitig soll die Psychomotorik aus dem 
Katalog der Lehrpersonen gestrichen werden. Die Arbeit für Psychomotoriktherapeutinnen 
und -therapeuten wird mit einer unveränderten Jahresarbeitszeit wie bis anhin auf der 
Rechtsgrundlage des Personalgesetzes geregelt. Das Herauslösen aus dem Personaldekret 
bedeutet grössere Flexibilisierungsmöglichkeiten in der Nutzung der Jahresarbeitszeit der 
Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten. Die Ablösung vom Lektionenmodell bedingt 
eine Anpassung des Bildungsgesetzes, zumal dieses in § 49 Abs. 3bis regelt, dass die 
Verordnung bei den Therapien Lektionen-Pools im Verhältnis zur Anzahl Schülerinnen                       
und Schüler in Anlehnung an kantonale Referenzrahmen festlegt. Neu wird anstelle des 
Lektionen-Pools ein Stellen-Pool definiert. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen bleiben 
unverändert. Die Lektionen auf der Primarstufe dauern heute 45 Minuten. Bei der Logopädie 
sind es 50 Minuten. Dies führt im Schulbetrieb wegen des unterschiedlichen Takts zu 
unnötigen Koordinationsschwierigkeiten. Mit der vorliegenden Revision werden die Dauer der 
Schul- und Logopädielektionen auf 45 Minuten harmonisiert, was der Gemeinderat begrüsst. 
Für die Gemeinden entstehen keine Mehrkosten. 
 

 

Änderung kantonale Asylverordnung 
 

Das Abgeltungssystem im Asyl- und Flüchtlingsbereich soll vereinheitlicht und umfassend 
pauschalisiert werden. Die Verteilung der Bundessubventionen auf die Gemeinden würde neu 
nach einem Verteilschlüssel erfolgen, der verschiedene Faktoren berücksichtigt. Das neue 
System hat insbesondere die Besserstellung der Gemeinden mit einer hohen Aufnahmequote, 
eine zusätzliche Abgeltung von Risikofällen sowie eine administrative Entlastung zum Ziel. In 
Zusammenhang mit der Anpassung des Abgeltungssystems ist auch eine Ergänzung des 
bisherigen Zuweisungsprozesses notwendig. Ziel des ergänzenden Zuweisungsprozesses ist 
es, den Gemeinden genügend Zeit und Planungssicherheit zu verschaffen, um die benötigten 
Plätze zu organisieren. Zudem wird das Verfahren bei Zahnarztkosten angepasst und es                 
soll eine Änderung bei der Integration von Asylsuchenden im erweiterten Verfahren erfolgen. 
Grundsätzlich kann der Wunsch nach einem System, das weniger Bürokratie verursacht, 
nachvollzogen werden. Gleichzeitig darf aber der Aspekt einer gerechten und vollständigen 
Abgeltung der Kosten, die von den Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich in den einzelnen 
Gemeinden verursacht werden, nicht ausser acht gelassen werden. Aus diesem Grund vertritt 
der Gemeinderat die Ansicht, dass trotz der unbestreitbaren Nachteile in Bezug auf die 
Bürokratie am bestehenden System festgehalten werden soll. Sofern dies nicht möglich                      
sein sollte, ist auf den variablen Anteil von 3.5 % der Globalpauschale für Personen, die                         
in einer Gemeinde über der kantonalen Durchschnittsquote liegen, zu verzichten. Eine                
solche Ausschüttung kommt einer indirekten Bestrafung derjenigen Gemeinden gleich, denen                              
es aus unverschuldeten Gründen nicht möglich ist, mehr Unterkünfte als gefordert zur 
Verfügung zu stellen. Insbesondere in den kleineren Gemeinden im Oberbaselbiet ist der 
Leerwohnungsbestand sehr gering, so dass unter den Gemeinden eine Chancengleichheit  
zur Erlangung dieses variablen Anteils aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben ist. Mit Blick auf die Problematik in Bezug auf den Leerwohnungsbestand wird vom 
Gemeinderat gleichermassen der geplante ergänzende Zuweisungsprozess abgelehnt. 
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Bürgergemeindeversammlung vom 11.12.2024 

 

1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 
 

://: Dem Beschlussprotokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wird ohne 
Gegenstimme zugestimmt. 

 

2. Budget 2025 der Bürgergemeinde 
 

://: Das Budget 2025 der Bürgergemeinde wird ohne Gegenstimme genehmigt. 
 

 

Einwohnergemeindeversammlung vom 11.12.2024 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 
 

://: Dem Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wird ohne 
Gegenstimme zugestimmt. 

 

2. Budget 2025 der Einwohnergemeinde 
 

a) Steuerfüsse und Gebühren 
 

://: Die vom Gemeinderat für das Jahr 2025 vorgeschlagenen Steuerfüsse und Gebühren 
werden ohne Gegenstimme genehmigt. 

 

b) Budget 2025 
 

://: Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde wird ohne Gegenstimme genehmigt. 
 

3. Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet 
 

://: Der Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet wird mit 55 Stimmen gegen 1 Stimme                                      
 bei 2 Enthaltungen abgelehnt. 
 

4. Wahl eines Mitglieds der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bretzwil 
 für den Rest der Amtsperiode bis am 30. Juni 2028 
 

://: Aufgrund von fehlenden Kandidaturen kann keine Wahl stattfinden und ein Mitglied der 
 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bretzwil bleibt weiterhin vakant. 
 

 

Kommunale Wahlen vom 22. September 2024 

 

WAHL VON VIER MITGLIEDERN DER SOZIALHILFEBEHÖRDE BRETZWIL FÜR DIE AMTSPERIODE 

VOM 1. JANUAR 2025 BIS AM 31. DEZEMBER 2028 
 

Zahl der Stimmberechtigten: 578 Gewählt wurden: 
Zahl der eingelegten Wahlzettel: 188 
Zahl der leeren Wahlzettel: 11 Casas Julie 169 
Zahl der ungültigen Wahlzettel: 1 Waber Christoph 161 
Zahl der gültigen Wahlzettel: 176 Bucheli Simone 158 
Darauf befinden sich Linien: 704 Bucheli Bernhard 157 
Zahl der leeren Stimmen (Linien): 36  
Zahl der ungültigen Stimmen (Linien): 1 Stimmen haben erhalten: 
Zahl der gültigen Stimmen (Linien): 667  
Absolutes Mehr: 84 Andere 22 
Stimmbeteiligung: 32.5 %  
 

Gestützt auf § 15 Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 7. September 1981 
hat der Gemeinderat die Wahl von vier Mitgliedern der Sozialhilfebehörde Bretzwil für die 
Amtsperiode vom 1. Januar 2025 bis am 31. Dezember 2028 erwahrt. 
 

An dieser Stelle möchte es der Gemeinderat nicht unterlassen, den vier Mitgliedern der 
Sozialhilfebehörde Bretzwil ganz herzlich zu dieser ehrenvollen Wiederwahl zu gratulieren und 
ihnen bei ihrer Aufgabe weiterhin viel Freude und alles Gute zu wünschen. 
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Rücktritt Wahlbüro Bretzwil 

 

Per den 30. September 2024 hat Noëmi Hunziker ihren Rücktritt aus dem Wahlbüro Bretzwil 
bekannt gegeben. Der Gemeinderat hat mit Bedauern von diesem Entscheid Kenntnis 
genommen und dankt Noëmi Hunziker an dieser Stelle für die im Wahlbüro Bretzwil geleistete 
Arbeit. 
 

Die Ersatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros Bretzwil für den Rest der Amtsperiode bis am 
30. Juni 2028 findet am 9. Februar 2025 statt. Bislang liegt die Kandidatur von Antonia Hertig 
vor. Antonia Hertig ist 22 Jahre alt, ledig, wohnhaft am Bühlweg 4 und von Beruf Lernende 
Kauffrau EFZ. 
 

Weitere Wahlvorschläge für die Wahl eines Mitglieds des Wahlbüros Bretzwil für den Rest                    
der Amtsperiode bis am 30. Juni 2028 können bis zum Wahltag auf anderem Weg, das 
Einverständnis der Kandidatin beziehungsweise des Kandidaten vorausgesetzt, publiziert 
werden. 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Vertragen des Abstimmungs- und Wahlmaterials 

 

Aufgrund der mit ihrer Ausbildung einhergehenden Belastung hat Lea Freiburghaus                    
mitgeteilt, dass sie die Aufgabe des Vertragens des Abstimmungs- und Wahlmaterials per                        
den 1. Januar 2025 in neue Hände übergeben möchte. 
 

Lea Freiburghaus hat diese Aufgabe in den letzten 3 ½ Jahren bei jedem Wetter, ob warm 
oder kalt stets sehr zuverlässig erledigt. An dieser Stelle möchte es der Gemeinderat nicht 
unterlassen, Lea Freiburghaus für das Vertragen des Wahlmaterials ganz herzlich zu danken. 
 

Auf die Ausschreibung via die Gemeinde News App sowie auf der Website der Gemeinde 
Bretzwil haben sich mehrere Personen für diese Aufgabe gemeldet und neu wird ab                          
dem nächsten Jahr Lennox Weymuth die Aufgabe des Vertragens des Abstimmungs- und 
Wahlmaterials übernehmen. Der Gemeinderat wünscht Lennox Weymuth bei seiner neuen 
Aufgabe alles Gute. 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Gemeinde News App 

 

Seit Mitte August 2019 informiert die Gemeinde Bretzwil analog zu weiteren 
Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft und den umliegenden Kantonen                   
über aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel Wasserleitungsbrüche mit den              
damit verbundenen Einschränkungen in der Wasserversorgung, Neuigkeiten, 
Veranstaltungen, usw. über die Gemeinde News App. 
 

Die Gemeinde News App kann bei Google Play, im App Store oder unter                            
www.gemeinde-news.com kostenlos heruntergeladen werden. Sie finden die App mit               
dem Suchbegriff "Gemeinde-news". 
 

Nach dem Herunterladen besteht unter der Rubrik Einstellungen die Möglichkeit, die 
gewünschten Gemeinden anzugeben, von denen Sie Push-Mitteilungen erhalten möchten. 
 

Ebenfalls können die Gemeinden über die Gemeinde News App kontaktiert und auf diese 
Weise bei der Gemeindeverwaltung ein allfälliges Anliegen oder eine Frage deponiert werden. 
 

Nutzen Sie diese einfache Möglichkeit, sich über die Aktualitäten in der Gemeinde Bretzwil auf 
dem Laufenden zu halten. 

http://www.gemeinde-news.com/
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Steuerfüsse und Gebühren für das Jahr 2025 
 

Zusammen mit dem Budget für das Jahr 2025 hat die Einwohnergemeindeversammlung          
am 11. Dezember 2024 die folgenden Steuerfüsse und Gebühren beschlossen: 
 

 

Einkommens-/Vermögenssteuern nat. Personen in % der Staatssteuer 58 % (wie bisher) 
Ertragssteuern juristische Personen in % der Staatssteuer  44 % (wie bisher) 
Kapitalsteuern juristische Personen in % der Staatssteuer  55 %  (wie bisher) 
 

 

Wasserbezugsgebühren Fr. 2.10 pro m3 (wie bisher) 
Grundgebühr  Fr. 80.00 (wie bisher) 
  (für die Periode vom 1.7.2024 - 30.6.2025) 
 

Kanalisationsgebühren Fr. 2.60 pro m3 Wasserverbrauch (wie bisher) 
  (für die Periode vom 1.7.2024 - 30.6.2025) 
 

 

GEBÜHRENTARIFE ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 
  Ladenpreise 
 

Kehrichtsäcke 35 Liter Fr. 2.10 Fr. 2.270 (wie bisher) 
 60 Liter Fr. 3.85 Fr. 4.160 (wie bisher) 
 

Gebührenmarke für Sperrgut  Fr. 7.50 --- (wie bisher) 
 

Gebührenmarke für Container 800 Liter Fr. 44.00 --- (wie bisher) 
 

 

Neujahrsapéro 

 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung anlässlich des bevorstehenden 
Jahreswechsels wie folgt zu einem Neujahrsapéro ein: 
 

Datum: Neujahr, 1. Januar 2025 
 

Zeit: 19.00 Uhr 
 

Ort: Vor dem Gemeindezentrum 
 

Wir freuen uns, mit Ihnen auf das Neue Jahr anstossen zu können. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Auftragsvergaben 
 

Belagsarbeiten Hinterbergweg Reinigen Dach Gemeindezentrum 
 

Johann Volonté AG, Nunningen NM Holzbau GmbH, Titterten 
 

Bauleitung Erschliessung Rösi Schrank Werkraum Primarschule 
 

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Liestal Amman Holz GmbH, Bretzwil 
 

Mulcharbeiten Strassen-/Wegborde Kauf Streusalz Winterdienst 
 

Forstbetrieb Frenkentäler, Waldenburg HG Commercial, Breitenbach 
 

Ersatz Beleuchtungskandelaber Baumpflege Stallungen Stierenberg 
 

Primeo Netz AG, Münchenstein Forstbetrieb Frenkentäler, Waldenburg 
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Trinkwasserkontrolle 

 

BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG VOM 9. OKTOBER 2024 
 

Proben Nr. Probenbeschreibung 
 

P-24-005624 83.10 A Rappenlochquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-24-005625 83.15 A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumpstation 
P-24-005626 83.15 AF Rohwasser, nach Ultrafiltration, vor UV 
P-24-005627 83.15 AUV Rohwasser, nach Ultrafiltration und UV 
P-24-005628 83.95 N Reservoir, Abgang Netz 
P-24-005629 83.991 N Netzwasser Ammann Holz GmbH 
 

Feldtest 83.10 A 83.15 A 83.15 AF 83.15 AUV 83.95 N 83.991 N 
 

Wassertemp. Grad Celsius 9.31 10.52 10.50 --- --- --- 
 

Bakteriologische Resultate 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 58’000 1’600 0 0 10 20 
Enterokokken pro 100 mL 15’000 14 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 9’500 26 0 0 0 0 
 

Bakt. Befund Belastet Belastet In Ord. In Ord. In Ord. In Ord. 
 

Toleranzwerte 
 

Aerobe mesoph. Keime mL 100 100 100 20 300 300 
Enterokokken pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
Escherichia coli pro 100 mL 0 0 0 0 0 0 
 

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten 
Parametern den Anforderungen der aktuellen Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11, Anhang 1). 
 

 

125-Jahre Raiffeisenbank Laufental-Thierstein 

 

Im Jahr 2025 feiert die Raiffeisenbank Laufental-Thierstein ihr 125-jähriges Bestehen.                            
Zu diesem Anlass haben der Verwaltungsrat und die Bankleitung beschlossen, jeder der                     
26 Gemeinden im Geschäftskreis der Raiffeisenbank Laufental-Thierstein und somit auch                
der Gemeinde Bretzwil ein besonderes Geschenk zu machen. 
 

Nach reiflicher Überlegung hat sich die Raiffeisenbank Laufental-Thierstein entschieden,                 
jeder Gemeinde einen Betrag, respektive eine Kostenbeteiligung von bis zu Fr. 5'000.-- für das 
Erneuern einer bestehenden beziehungsweise Einrichten einer neuen Feuerstelle auf ihrem 
Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. 
 

An der erneuerten oder neuen Feuerstelle wird eine Tafel der Raiffeisenbank mit einem 
passenden Slogan angebracht, um die Verbundenheit mit der Gemeinde zu zeigen. Die 
Umsetzung des Projekts ist für den Zeitraum von Juni 2025 bis Oktober 2026 geplant und                      
soll jeweils mit einer kleinen Einweihungsfeier begangen werden. 
 

Der Gemeinderat hat sehr erfreut von diesem Angebot der Raiffeisenbank Laufental-Thierstein 
aus Anlass ihres 125-jährigen Bestehens Kenntnis genommen. Gerne nimmt der Gemeinderat 
in diesem Zusammenhang bis am 28. Februar 2025 Vorschläge für den Standort einer                   
neuen Feuerstelle entgegen. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Vorschläge wird der 
Gemeinderat im Anschluss den Standort dieser neuen Feuerstelle festlegen. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
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Coop Gemeinde Duell 2025 

 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen, im Rahmen des 
Coop Gemeinde Duells 2024 abermals eingegangenen 
positiven Rückmeldungen sowie der positiven Dynamik, die 
dieser Anlass in der Dorfgemeinschaft ausgelöst hat, wurde 
vom Organisationskomitee, bestehend aus Anita Gerber,              
Lisä Häner, Jolanda Schürch und Rolf Schweizer entschieden, 
sich im kommenden Mai 2025 erneut am Coop Gemeinde Duell 
zu beteiligen. 

 

Die ersten Vorarbeiten zu diesem Anlass haben bereits begonnen und Sie dürfen                                        
im kommenden Jahr erneut verschiedene organisierte Aktivitäten erwarten, wobei das 
Organisationskomitee auf Bewährtes aus den vergangenen drei Jahren zurückgreifen kann, 
aber auch neue spannende Elemente anbieten wird. Zudem hoffen wir selbstverständlich auch 
im nächsten Jahr wieder auf viele individuell gesammelte Bewegungsminuten. 
 

Das Coop Gemeinde Duell 2025 findet vom 1. Mai bis am 1. Juni 2025 statt. Wir freuen uns 
auch im nächsten Jahr auf viele Bewegungsminutensammlerinnen und -sammler aus nah und 
fern und zählen schon heute auf Sie! Haben Sie eine Idee für eine Aktivität, die im Rahmen 
des Coop Gemeinde Duells 2025 angeboten werden kann, dann dürfen Sie sich gerne bei 
einem der Mitglieder des Organisationskomitees oder auf der Gemeindeverwaltung melden, 
so dass diese Aktivität in das offizielle Programm aufgenommen werden kann. 
 

Bereits seit dem 13. Oktober 2024 läuft die Start-Challenge, um die Zeit bis zum Coop 
Gemeinde Duell im kommenden Mai bewegt überbrücken zu können. Zusätzliche Angaben 
finden Sie auf der Website der Gemeinde Bretzwil. Auch ohne die beiden ersten Buchstaben 
ist ein Einstig im Dezember noch möglich. 
 

Weitere Informationen folgen im nächsten Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil sowie über 
die Gemeinde News App. 
 

Die Mitglieder des OK Gemeinde Duells 2025 wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Übergang ins Neue Jahr und freuen sich schon heute auf zahlreiche sportliche 
Begegnungen im Mai/Juni 2025. 

OK Coop Gemeinde Duell 
 

 

Mobile Trafostation Primeo Netz AG 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Primeo Netz AG im Rahmen der 
bevorstehenden Spannungsumstellung von 13 kV auf 20 kV auf der Parzelle 1321 unterhalb 
der Hagmattstrasse eine mobile Trafostation aufstellen wird. 
 

Diese sogenannte Koppelstation wird von September 2025 bis November 2027 dort verbleiben 
und für die Dauer von etwa zwei Jahren in Betrieb sein. Diese Massnahme ist notwendig, um 
die Versorgungssicherheit auch während der Umstellung weiterhin gewährleisten zu können. 
 

Die temporäre Installation ist sorgfältig geplant, um mögliche Beeinträchtigungen für die 
Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten. 
 

Falls Sie sich ein genaueres Bild von einer solchen Koppelstation machen möchten, kann                      
eine baugleiche, bereits in Betrieb befindliche Anlage bei der Primeo Netz AG an der 
Brislachstrasse 5c in Breitenbach besichtigt werden. Dort besteht auch die Möglichkeit, zu 
hören, wie sich das Brummen einer solchen mobilen Trafostation anhört. 
 

Weitere Informationen zur Spannungsumstellung finden Sie jederzeit unter                                
www.primeo-energie.ch/spannungsumstellung. 

Primeo Netz AG 
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Ersatz Wasserleitung Niderländli 
 

Von der Primeo Netz AG, Münchenstein wurde in diesem Sommer die vom Fluhmattweg                
ins Gebiet Niderländli bestehende Freileitung zurückgebaut. In diesem Zusammenhang 
musste für den neuen Anschluss der Liegenschaften Hauptstrasse 14 bis 18 im Bereich der 
Zufahrtsstrasse ein Leitungsgraben erstellt werden. 
 

Im Rahmen dieser Grabarbeiten bestand für die Einwohnergemeinde die Möglichkeit,                           
die im Gebiet Niderländli vorhandene alte und bereits mehrfach reparierte Wasserleitung                
aus Gusseisen zu ersetzen. Mit der Primeo Netz AG ist diesbezüglich vereinbart worden, die 
Kosten für die anfallenden Tiefbauarbeiten je hälftig zu teilen. Die neue Wasserleitung wurde 
aus Kunststoff erstellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basierend auf den eingeholten Offerten ist für den Ersatz der Wasserleitung Niderländli an der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 ein Kredit von Fr. 100'000.-- genehmigt 
worden. Das Ausführen der für den Ersatz der Wasserleitung Niderländli notwendigen               
Arbeiten erfolgte in der Zeit zwischen Mitte August und Mitte September 2024. Um die 
Wasserversorgung der betroffenen Liegenschaften während der Bauzeit gewährleisten zu 
können, wurde ein Provisorium erstellt. 
 

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN:  KREDIT AUSGABEN 
 

Tiefbauarbeiten der Johan Volonté AG, Nunningen Fr. 55'000.00 Fr. 48'047.80 
 

Sanitärarbeiten der Müller-Rieder AG, Seewen Fr. 44'000.00 Fr. 43'821.80 
 

Reserve   Fr. 1'000.00 Fr. 0.00 
 

Total   Fr. 100'000.00 Fr. 91'869.60 
 

Kreditunterschreitung    Fr. 8'130.40 
 

Wir danken an dieser Stelle den betroffenen Liegenschaftseigentümern für das diesen 
Arbeiten entgegengebrachte Verständnis, der Primeo Netz AG für die gute Zusammenarbeit 
sowie der Johann Volonté AG und der Müller-Rieder AG für die tadellose Ausführung dieser 
Arbeiten. 
 

 

Ausnahmebewilligungen Befahren Lankweg 
 

Gestützt auf einen Beschluss der Gemeinderäte Bretzwil und Lauwil wurde der Lankweg per 
den 1. Januar 2021 mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge und Motorräder, Signal 2.13 
sowie einer Zusatztafel "Landwirtschaft und Zubringerdienst gestattet" signalisiert. 
 

Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bretzwil sowie die ortsansässigen 
Unternehmen bestand und besteht die Möglichkeit, auf der Gemeindeverwaltung mit einer 
entsprechenden Begründung eine Ausnahmebewilligung für das Befahren des Lankwegs zu 
beantragen. 
 

Die ersten dieser Ausnahmebewilligungen laufen per den 31. Dezember 2024 aus. Sofern                   
der Bedarf weiterhin gegeben ist, kann auf der Gemeindeverwaltung für das Befahren des 
Lankwegs eine neue Ausnahmebewilligung beantragt werden. 
 

Gemeindeverwaltung Bretzwil 
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lager 5./6. Klasse Primarschule   I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil Nr. 155 Seite 14 

 

lager 5./6. Klasse Primarschule   II 
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Sprachstandserhebung 2025 
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Naturschutztag 2024 

 
Für den diesjährigen Naturschutztag besammelten wir uns bei der Jägerhütte Bretzwil. Bei 
nebligem Herbstwetter konnten rund 20 Einwohnerinnen und Einwohner aus Bretzwil begrüsst 
werden. Es freute uns besonders, dass wir auch neue Gesichter willkommen heissen durften.  

 
Durch das neblige Wetter mussten wir                              
erst Ausschau halten, wo der Forstbetrieb 
Frenkentäler die Hecke geschnitten hatte. Da, wo 
wir zuerst annahmen, dass es sein müsste, war 
nichts zu sehen. Letztlich fanden wir aber unsere 
Hecke. Unterhalb des Gebiets Wissi Föhre war 
entlang des Wegs ein grosses Stück Hecke für 
uns vorbereitet. 
 
Fleissig sind Asthaufen gebaut worden. Vor 
Jahren war es immer eher laut an unseren 
Naturschutztagen, da das Astmaterial an Ort               

und Stelle gehäckselt wurde. Heutzutage wird      
dies nicht mehr gemacht, da der Mehrwert     
von Asthaufen für Kleinlebewesen wesentlich 
grösser ist. Asthaufen bieten in der kalten 
Winterzeit Unterschlupf und Schutz für 
kleinere Säugetiere wie Mäuse, Hasen                      
und Igel. 
 
Für drei neue Wieselbauten reichte die                      
Zeit ebenfalls. Danke Reto Schöni,                            
dass Du uns dabei unterstützt hast. Wie   
schon beim Naturschutztag im vergangenen                         
Jahr fand der Co-Geschäftsführer des 
Forstbetriebs Frenkentäler, André Minnig    
Zeit, um uns zu besuchen. 

 
Bis zum Mittagessen kam doch noch die Sonne 
und es fanden einige interessante Gespräche 
statt. Gut verpflegt mit Wurst, Kartoffelsalat und 
Kuchen durften wir am frühen Nachmittag den 
Weg nach Hause unter die Füsse nehmen. 

 
Wir bedanken uns bei allen, die mit dabei        
waren und freuen uns auf den nächsten                   
Einsatz am kantonalen Naturschutztag vom                                   
25. Oktober 2025. Ein spezieller Dank geht                     
an dieser Stelle auch an die Mitglieder der 
Jagdgesellschaft Bretzwil für das zur Verfügung stellen ihrer Hütte sowie die tatkräftige 
Mithilfe. 

Umweltkommission Bretzwil 
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Steuerstatistik 2021 

 

Im Kanton Basel-Landschaft waren per Ende des Jahres 2021 insgesamt 180‘056 natürliche 
Personen steuerpflichtig, die für das Steuerjahr 2021 rund 1.26 Milliarden Franken                                  
an ordentlichen Staatssteuererträgen generierten (Veranlagungsstand Juni 2024). Diese                 
setzen sich aus 1‘081 Millionen Franken an Einkommenssteuern und 184 Millionen Franken                        
an Vermögenssteuern zusammen. 
 

Ein Grossteil der Steuererträge wird von verhältnismässig wenigen Steuerpflichtigen erbracht. 
Verdeutlicht wird dies insbesondere bei der Vermögensbesteuerung. Rund 69 % der 
Steuerpflichtigen verfügten im Jahr 2021 über kein steuerbares Vermögen und mussten                   
somit keine Vermögenssteuer bezahlen. Ferner ist bei den steuerbaren Vermögen von                      
bis zu einer halben Million Franken der Anteil der Steuerpflichtigen (23 %) höher als der Anteil 
der Vermögenssteuererträge (8.7 %). Umgekehrt bezahlen die vermögendsten 4.2 % der 
Steuerpflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen von mindestens einer Million Franken 
knapp vier Fünftel der Vermögenssteuern. 
 

Auf die gesamten Staatssteuererträge 2021 bezogen kommen bei den natürlichen Personen 
rund 9.2 % aller Steuerpflichtigen für die Hälfte der Einkommens- und Vermögenssteuern auf. 
Keine Steuern fallen bei einem Sechstel aller natürlichen Personen an. 
 

Mit der Steuerstatistik können nicht nur die Steuererträge, sondern auch das 
zugrundeliegende Steuersubstrat, wie zum Beispiel das steuerbare Einkommen analysiert 
werden. Im Jahr 2021 lag der Median des steuerbaren Einkommens im Baselbiet bei knapp 
55‘000 Franken (+ 0,9 % gegenüber dem Vorjahr), das heisst, die Hälfte aller Steuerpflichtigen 
wies ein höheres steuerbares Einkommen aus und die andere Hälfte ein tieferes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regional betrachtet zeigt sich, dass die steuerbaren Einkommen in den Gemeinden im                    
Bezirk Arlesheim tendenziell höher ausfallen als in den anderen Bezirken. Eine Ausnahme                      
bilden dabei die beiden Gemeinden Münchenstein und Birsfelden, wo der Wert unter dem 
Median des Baselbiets liegt. Für das Jahr 2021 liegt der höchste Median des steuerbaren 
Einkommens im Baselbiet allerdings in einer kleinen Gemeinde des Bezirks Sissach.                              
Die Gemeinde Kilchberg weist mit 72‘568 Franken den höchsten Median aus, gefolgt von                      
der Gemeinde Nusshof mit 71‘483 Franken. Den tiefsten Wert mit rund 38‘750 Franken 
verzeichnet die Gemeinde Roggenburg im Bezirk Laufen. In der Gemeinde Bretzwil liegt der 
Median bei 53'052 Franken. 
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Jahresbericht Pilzkontrolle 2024 

 

Das Jahr 2024 brachte aus der Sicht der Pilzkontrolle viele spannende Entwicklungen                         
und interessante Beobachtungen. Die Saison begann mit einem ungewöhnlich nassen 
Jahresauftakt, der ideale Bedingungen für das Pilzwachstum schuf. Bereits im späten Frühling 
zeigten sich die ersten Steinpilze, deren Schub jedoch von vielen Pilzfreunden verpasst wurde, 
da er unterwartet früh einsetzte. 
 

Im weiteren Verlauf des Jahres blieben Röhrlinge, einschliesslich giftiger Arten wie dem 
Satansröhrling auffallend selten. Dafür erlebten wir ein ausgesprochenes Leistlingsjahr. 
Besonders der durchbohrte Leistling und die Herbsttrompete wuchsen in grossen Mengen. 
 

Eine besondere Herausforderung stellte in diesem Jahr die enorme Vielfalt der gesammelten 
Pilze dar. Nebst den beliebten Speisepilzen wie den Pfifferlingen, Maronenröhrlingen und 
Parasolpilzen fanden sich seltener vorgelegte Arten wie der violette Lacktrichtling häufig. 
Gleichzeitig begegneten uns giftige Pilze wie der Riesenrötling oder der Pantherpilz, die 
gefährliche Verwechslungen nach sich ziehen können. 
 

Die modernen Medien spielen eine immer grössere Rolle. Viele Pilzsuchende nutzten die 
Möglichkeit, Fotos von ihren Funden einzusenden und Fragen zu stellen. Allerdings zeigte sich 
dabei oft, dass Bilder allein nicht ausreichen, um eine zuverlässige Bestimmung vorzunehmen. 
Wichtige Details wie der Geruch und die Verfärbung an der Schnittstelle können oft nur durch 
eine physische Kontrolle erfasst werden. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich einmal mehr die Bedeutung der physischen 
Pilzkontrolle betonen. Durch die verschiedenen Erscheinungsformen, die die Pilze während 
ihres Wachstums durchlaufen, braucht es viel Erfahrung, um die guten von den schlechten zu 
unterscheiden und somit die Folgen einer fatalen Verwechslung zu verhindern. 
 

Trotz eines schnellen Endes der Pilzsaison im November, als ein Wetterumschwung das 
Wachstum stoppte, können wir insgesamt auf ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Jahr 
zurückblicken. 
 

DIE PILZKONTROLLE 2024 FÜR DAS VORDERE UND HINTERE FRENKENTAL IN ZAHLEN 
 

 2023 2024 
 

Speisepilze ~ 17.0 kg ~ 25.0 kg 
 

Kleine Speisepilze ~ 23.0 kg ~ 11.0 kg 
 

Giftige Pilze ~   8.0 kg ~   8.0 kg 
 

Tödlich giftige Pilze ~   0.2 kg ~   1.2 kg 
 

 

ANZAHL KONTROLLEN PRO GEMEINDE (STICHTAG 1. NOVEMBER 2024) 
 

 

Arboldswil 5 
 

 

Liedertswil 2 
 

Bennwil 2 
 

 

Niederdorf 6 
 

Bretzwil 4 
 

 

Oberdorf 9 
 

Bubendorf 11 
 

 

Ramlinsburg 2 
 

Hölstein 9 
 

 

Reigoldswil 8 
 

Lampenberg 4 
 

 

Titterten 3 
 

Langenbruck 8 
 

 

Waldenburg 7 
 

Lauwil 6 
 

 

Ziefen 12 
 

Telefonische Beratungen 26 
 

 

Total Kontrollen 124 
 

Ich bedanke mich bei allen beteiligten Gemeinden für die gute Zusammenarbeit und das mir 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 

Ziefen, November 2024 Cyril Lüönd 
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Spartageskarte Gemeinde SBB 

 

Seit dem 1. Januar 2024 können auf der Gemeindeverwaltung Bretzwil Spartageskarten 
Gemeinde bezogen werden. Die Spartageskarte Gemeinde ist ein kontingentiertes Angebot, 
das Sie bei den teilnehmenden Gemeinden und Städten erhalten. Es gilt: Früher kaufen, 
günstiger reisen. 
 

DIE SPARTAGESKARTE GEMEINDE: 
 

➢ gilt am gewählten Tag bis um 05.00 Uhr des Folgetags auf sämtlichen Strecken des             
GA-Geltungsbereichs. 

 

➢ ist erhältlich solange Vorrat. Alle Gemeinden und Städte greifen auf das gleiche Kontingent 
zu. Ist dieses ausgeschöpft, kann schweizweit bei keiner anderen Gemeinde oder Stadt 
mehr eine Spartageskarte Gemeinde für den gewünschten Reisetag gekauft werden. 

 

➢ gibt es, je nach Verfügbarkeit für die 1. und die 2. Klasse. 
 

➢ ist mit und ohne Halbtax-Abo. erhältlich. 
 

➢ ist nur im Vorverkauf erhältlich: Ab 6 Monate im Voraus und bis spätestens einen Tag vor 
der Reise. Sie kann nicht am Reisetag gekauft werden. 

 

➢ ist nur personalisiert erhältlich. Die Reisenden müssen sich beim Kontrollpersonal               
des öffentlichen Verkehrs mit einem amtlichen Lichtbildausweis oder einem gültigen             
ÖV-Abonnement ausweisen können. Ein Weiterverkauf oder eine Weitergabe ist deshalb 
nicht möglich. 

 

➢ ist nicht für Kinder und Hunde erhältlich. Diese reisen mit dem bestehenden Sortiment für 
Kinder beziehungsweise Hunde günstiger: sbb.ch/kinder; sbb.ch/hunde. 

 

➢ kann nur in Ausnahmefällen erstattet werden. 
 

PREISE: 
 

Die Spartageskarten Gemeinde gibt es in zwei verschiedenen Preisstufen. Die günstigere 
Preisstufe erhalten Sie bis maximal 10 Tage vor Ihrem Reisetag.  
 

Sortiment Preisstufe 1 bis maximal 
10 Tage vor dem 
Reisetag erhältlich 

Preisstufe 2 bis maximal    
1 Tag vor dem           
Reisetag erhältlich 

 

2. Klasse mit Halbtax-Abo. 
 

 

Fr. 39.-- 
 

 

Fr. 59.-- 
 

 

2. Klasse ohne Halbtax-Abo. 
 

 

Fr. 52.-- 
 

Fr. 88.-- 
 

1. Klasse mit Halbtax-Abo. 
 

 

Fr. 66.-- 
 

Fr. 99.-- 
 

1. Klasse ohne Halbtax-Abo. 
 

 

Fr. 88.-- 
 

Fr. 148.-- 
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Beschäftigung im Baselbiet 2022 

 

Die Zahl der Arbeitsplätze im Kanton Basel-Landschaft ist im Jahr 2022 ein weiteres Mal stark 
gewachsen. Die Anzahl der Beschäftigten nahm gegenüber dem Vorjahr um knapp 3‘400                
auf 158‘500 Beschäftigte zu (+ 2.2 %). Dies entspricht rund drei Prozent aller in der Schweiz 
beschäftigten Personen. Der Beschäftigungsanstieg in der gesamten Schweiz fiel mit                         
2.6 % noch deutlicher aus. Frauen machen auf dem Baselbieter Arbeitsmarkt rund 43 % aller 
Beschäftigten aus, während Männer mit 57 % deutlich den grösseren Anteil stellen. 
 

Die Anzahl Beschäftigte nahm in zwei Dritteln der Baselbieter Gemeinden zu oder                                  
blieb auf dem Stand des Vorjahres. Die übrigen Gemeinden verzeichneten eine 
Beschäftigungsabnahme. Die drei Gemeinden mit den meisten Beschäftigten im Jahr 2022 
sind Liestal (17‘245 Beschäftigte), gefolgt von Pratteln (15‘810) und Muttenz (13‘615). In                        
den beiden aneinandergrenzenden Gemeinden Pratteln und Muttenz sind mehr Personen 
beschäftigt als in den Bezirken Sissach, Laufen und Waldenburg zusammen. Die 
Beschäftigungszunahme war absolut gesehen in der Gemeinde Pratteln mit über 700 neuen 
Stellen am höchsten. In der Gemeinde Liestal verharrte die Beschäftigungssituation auf dem 
Niveau von 2021. In der Gemeinde Bretzwil sank die Anzahl der Beschäftigten um 5.6 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Dienstleistungssektor ist im Jahr 2022 mit 2.3 % mehr Beschäftigten gegenüber                          
dem Vorjahr am stärksten gewachsen, gefolgt vom Industriesektor mit 1.9 %. Der 
Landwirtschaftssektor blieb auf dem Beschäftigungsniveau von 2021. 
 

Insgesamt arbeiteten 2022 rund 114‘900 Personen im Dienstleistungssektor, was einem  
Anteil an der Gesamtbeschäftigung von 72 % entspricht. Rund 40‘500 Beschäftigte waren                   
im Industriesektor tätig. Damit ist jeder vierte Arbeitsplatz im Baselbiet in der Industrie 
angesiedelt, in der gesamten Schweiz hingegen nur jeder fünfte. 
 

Der Beschäftigungszuwachs im Dienstleistungssektor ist im Wesentlichen auf Branchen,                      
die unter den Folgen der Covid-19-Pandemie gelitten haben (übrige Dienstleistungen), 
zurückzuführen. Im Industriesektor resultierte die Zunahme der Beschäftigung in erster               
Linie aus der Warenherstellung (+ 729 Beschäftigte), wobei insbesondere die Herstellung 
pharmazeutischer Erzeugnisse (+ 203) und der Maschinenbau (+ 214) einen starken Zuwachs 
aufwiesen. 
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Termine Abfallentsorgung 2025 
 

Papier-, Styropor- und Kartonsammlung 
 

Auf dem Platz vis-à-vis des Gemeindezentrums stehen permanent je zwei Container für                      
die Papier- und Kartonentsorgung. Bitte keine Fremdstoffe in diese Container werfen sowie 
kein Papier oder Karton neben oder vor diesen Containern deponieren. Für grössere Mengen 
an Styropor kann im Werkhof ein Entsorgungssack bezogen werden. 
 

Altmetallsammlung 
 

Montag, 17. Februar 2025 - Freitag, 28. Februar 2025 
Montag, 25. August 2025 - Freitag, 5. September 2025 
 

Häckseldienst/Grosshäcksler 
 

Freitag, 11. April 2025 Freitag, 17. Oktober 2025 Freitag, 7. November 2025 
 

Hauskehricht 
 

Der Hauskehricht wird jeden Mittwoch ab 08.00 Uhr an den Sammelstellen abgeholt.                      
Bitte die Kehrichtsäcke erst am Sammeltag und nicht bereits am Vortag bereitstellen. 35 lt. 
und 60 lt. Kehrichtsäcke in Rollen à 10 Stück können in der Dorfmetzgerei zur Blume an der 
Hauptstrasse 29 in Bretzwil sowie auf der Poststelle in Nunningen bezogen werden. Für die 
Kehrichtabfuhr dürfen nur die offiziellen Kehrichtsäcke der Gemeinde Bretzwil benützt werden. 
Vignetten für 800 lt., 400 lt. und 240 lt. Container sowie für das Entsorgen von Grobsperrgut 
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich. 
 

Grobsperrgut 
 

Seit dem 1. Januar 2005 finden keine separaten Grobsperrgutabfuhren mehr statt. Das 
Grobsperrgut mit einem Gewicht von maximal 15 kg (SUVA-Vorschriften) und einer Grösse 
von 100 x 100 x 50 cm kann mit einer Gebührenmarke versehen in Einzelstücken während 
des ganzen Jahres der ordentlichen Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. 
 

Steine, Tontöpfe, Ziegel etc. 
 

Kleinmengen Mischabbruch und Steinmaterial bis zu einem Maximum von                                                          
20 Volumenlitern pro Monat können in den dafür auf dem Entsorgungsplatz vis-à-vis                     
des Gemeindezentrums bereitstehenden Mulden gratis abgegeben werden. Illegal entsorgte 
grössere Mengen werden in Rechnung gestellt. 
 

Grüngutabfuhr 
 

Für die Grüngutabfuhr steht auf dem Platz oberhalb des Baumgartenschulhauses eine 
Grüngutmulde bereit. Für die Benützung muss auf der Gemeindeverwaltung im Vorfeld            
für Fr. 100.-- pro Jahr, respektive Fr. 60.-- für ein halbes Jahr eine Grüngutkarte gelöst 
werden. Die Grüngutkarte gilt pro Haushalt und ist nicht übertragbar. 
 

Hart- und Weichplastik 
 

Für das Entsorgen von Hart- und Weichplastik (keine PET-Flaschen) können auf der 
Gemeindeverwaltung zu einem Preis von Fr. 12.-- entsprechende 240 lt. Säcke bezogen 
werden. Für die Rückgabe ist mit dem Gemeindearbeiter Simon Rüegg, Tel. 079 268 53 26, 
Email: werkhof@bretzwil.ch ein Termin zu vereinbaren. 
 

 

Zusätzlich können in den Containern auf dem Entsorgungsplatz vis-à-vis des 
Gemeindezentrums Altglas, getrennt nach Farben, Alu- und Weissblech, Altkleider und 
Schuhe, Batterien sowie Altöl gratis entsorgt werden. Die dafür anfallenden Kosten werden 
über die Sackgebühr verrechnet. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 07.00 - 19.00 Uhr            
und am Samstag von 08.00 - 18.00 Uhr. An Sonn- sowie den allgemeinen Feiertagen bleibt 
der Entsorgungsplatz geschlossen! 
 

Im Eingangsbereich zur Zivilschutzanlage befindet sich die Tierkadaversammelstelle. Für       
die Abgabe von Tierkadavern (nicht schwerer als 50 kg) ist mit dem Gemeindearbeiter                      
Simon Rüegg, Tel. 079 268 53 26 ein Termin zu vereinbaren. Die Kosten betragen Fr. 2.50 
pro kg. 

http://www.bretzwil.ch/bw/abfallwirtschaft/dokumente/Sammelstellen.pdf
http://www.bretzwil.ch/bw/wirtschaft/einkaufsmoeglichkeiten.php
https://places.post.ch/?topic=1&PreselectText=Poststelle+4208+Nunningen&from_directentry=True


Mitteilungsblatt der Gemeinde Bretzwil Nr. 155 Seite 22 

 

Mütter- und Väterberatung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zünden von Feuerwerk 

 

Aufgrund der im kommunalen Polizeireglement fehlenden Bestimmungen gilt in Bretzwil für 
das Zünden von Feuerwerk aktuell die folgende, auf der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
basierende Regelung. 
 

 

Feuerwerk ist ausschliesslich am 31. Juli, 1. August und 31. Dezember jeweils ab                    
18.00 bis um 01.00 Uhr des Folgetags gestattet. 
 

 

In Anbetracht der Zunahme von entsprechenden Rückmeldungen an den Gemeinderat                    
wird dieser unter Berücksichtigung des Ergebnisses der anstehenden eidgenössischen 
Abstimmung über die Volksinitiative für das Einschränken von Feuerwerk eine Anpassung                 
des kommunalen Polizeireglements in Erwägung ziehen. 
 

Eine entsprechende Ergänzung des Polizeireglements muss abschliessend an einer 
Einwohnergemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 

Gemeinderat Bretzwil 
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Gebühren für die Hundehaltung 2025 

 

Nachdem die Gebühren für die in unserer Gemeinde gehaltenen Hunde auf den                                             
1. Januar 2010 der allgemeinen Teuerung beziehungsweise den geänderten Grundlagen 
angepasst worden sind, hat der Gemeinderat entschieden, die Hundegebühren im 
kommenden Jahr unverändert zu belassen. 
 

Die Gebühren für die Hundehaltung sehen für das Jahr 2025 somit wie folgt aus: 
 

▪ 1. Hund Fr. 80.-- (wie bisher) 
▪ 2. Hund Fr. 160.-- (wie bisher) 
▪ jeder weitere Hund Fr. 160.-- (wie bisher) 
 

Der erste Hund auf landwirtschaftlich genutzten Nebenhöfen ist gemäss § 8 Abs. 2e                
des kantonalen Gesetzes über das Halten von Hunden vom 22. Juni 1995 von der 
Gebührenpflicht befreit. 
 

Hundehalter, die ihren Hund bislang nicht angemeldet oder die bis am 31. Januar 2025         
keine Rechnung erhalten haben, sind verpflichtet, ihre(n) Hund(e) unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen persönlich auf der Gemeindeverwaltung anzumelden. Dies gilt                 
auch für auf landwirtschaftlich genutzten Nebenhöfen gehaltene Hunde. 
 

Grundsätzlich hat die Erstanmeldung durch die Hundehalterinnen oder die Hundehalter             
innert 14 Tagen zu erfolgen. Ebenso ist die Weitergabe oder der Tod eines Hundes zu melden. 
Alle Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, ihre Hunde mit einem Mikrochip zu 
kennzeichnen. Eine weitergehende Kennzeichnungspflicht besteht nicht. 
 

Die Hundehalterinnen und Hundehalter sind zur Beseitigung des hinterlassenen Kots ihrer 
Hunde auf öffentlichem oder fremdem privaten Areal verpflichtet. Zu diesem Zweck können 
die dazu vorgesehenen Plastikbeutel in den in regelmässigen Abständen aufgestellten 
Robidogs entsorgt werden. 

Gemeinderat Bretzwil 
 

 

Verkehrskontrollen 

 

Durch die Polizei Basel-Landschaft wurden in der Gemeinde Bretzwil von Juli bis                                    
November 2024 die folgenden Verkehrskontrollen durchgeführt: 
 

Datum: 19. Juli 2024 4. September 2024 17. Oktober 2024 29. November 2024 
 

Zeit: 10.55 - 12.21 10.05 - 11.16 12.25 - 13.31 12.05 - 13.37 
 

Einsatzdauer: 86 Minuten 71 Minuten 66 Minuten 92 Minuten 
  

Ort: Hauptstrasse Hauptstrasse Hauptstrasse Hauptstrasse 
 

Geschwindigkeit: Innerorts 50 Innerorts 50 Innerorts 50 Innerorts 50 
 

Fahrzeuge: 40 50 60 271 
 

Übertretungen: 5 1 8 13 
 

Anteil in Prozent: 12.5 % 2.0 % 13.3 % 4.8 % 
 

Max. km/h: 61 59 67 64 
 

OB: 5 1 8 13 
 

OV: 0 0 0 0 
 

OV+: 0 0 0 0 
 

OB = Ordnungsbussenverfahren - innerorts 1 bis 15 km/h zu schnell 
OV = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 1 SVG - innerorts 16 - 24 km/h zu schnell 
OV+ = Ordentliches Verfahren nach Art. 90 Abs. 2 oder 3 SVG - innerorts mehr als 25 km/h zu schnell 
 

 Polizei Basel-Landschaft 
 Verkehrssicherheit 
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Grundbucheintragungen 

 

Kauf. Parzelle 1275: 1’368 m2 Einfamilienhaus Sägegasse 3, Kleintierstall 3a, 
Kleinbaute/Nebengebäude 3b, Gartenanlage "Sagerai". Veräusserer zu je ½ Miteigentum: 
Schönberg Thomas, Bretzwil und Sansoni Gina, Grenchen, Eigentum seit 09.07.2021. 
Erwerber: Markus und Janine Ochsner-Meier, Arlesheim. 
 

 

Kauf und Tausch mit Mutation Nr. 579. Von Parzelle 1228: 1'016 m2 Acker, Wiese, Weide 
"Rösi", neu bezeichnet mit Parzelle 1829. Veräusserer zu GE: Hartmann-Lutz Samuel und 
Theresia, Bretzwil, Eigentum seit 15.01.1990, 26.06.1997. Erwerberin: Götz-Räuftlin Verena, 
Bretzwil. 
 

 

Kauf und Tausch mit Mutation Nr. 579. Von Parzelle 1229: 1'016 m2 Acker, Wiese, Weide 
"Rösi", neu bezeichnet mit Parzelle 1830. Veräusserin: Götz-Räuftlin Verena, Bretzwil, 
Eigentum seit 29.01.1957. Erwerber zu GE: Hartmann-Lutz Samuel und Theresia, Bretzwil. 
 

 

Kauf. Parzelle 1777: 454 m2 Einfamilienhaus In der Rösi 12, unterirdisches Gebäude,                       
übrige befestigte Fläche, Gartenanlage "Rösi". Veräusserer: Cosenza-Clément Cesare                     
und Iris, Bretzwil, Eigentum seit 15.07.2014. Erwerber zu je ½ ME: Christ Jonas und     
Hartmann Barbara, Bretzwil. 
 

 

Urteil. Parzelle 1735: 614 m2 Einfamilienhaus In der Rösi 11, übrige befestigte Fläche, 
Gartenanlage "Rösi". Veräusserer: Grieder-Arn Nadine, Hölstein und Grieder Raphael, 
Bretzwil, Eigentum seit 28.01.2020. Erwerber: Grieder Raphael, Bretzwil. 
 

 

Bevölkerungsstatistik 

 
 Zuzüge 
 

 

 Ochsner Markus und Janine Sägegasse 3 
 Bailleux-Bötzel Katrin Hauptstrasse 54 
 Ziegler Michelle Hauptstrasse 38 
 Kirmizitas Nadir Hofgut Hinterberg 26 
 Tanner Alain Hauptstrasse 54 
 Dontsov Mykola und Stupar Yuliia Hauptstrasse 54 
 mit Liia 
 

 Wegzüge 
 

 

 Schweizer Sarah nach Sissach 
 Bätscher Fabian nach Liestal 
 Andris Misha nach Basel 
 Neukomm Lukas nach Titterten 
 Tschudin Marc nach Aesch 
 Weigelt Steve nach Buchrain 
 Rigoni Leon nach Lenzburg 
 Dabrowski Daniel nach Polen 
 Turowski Nicole nach Nunningen 
 Kollewijn Valentijn und Silke nach Gempen 
 Kaspar Dominic nach Mümliswil 
 Fässler Esther nach Hölstein 
 

Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2024 740 EinwohnerInnen 
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Gratulationen zum Geburtstag 

 
 
 
 

Am 10. November 2024 konnte Adelheid Schaub-Steinger am Rüteliweg 10 ihren 
85. Geburtstag feiern. 

 

Am 11. November 2024 konnte Elsbeth Sasse-Disler an der Reigoldswilerstrasse 4 
ihren 80. Geburtstag feiern. 

 

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich und wünschen für die weiteren Lebensjahre alles Gute, 
Gesundheit und Wohlergehen. 
 

 

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung 

 

Wegen Ferien des Gemeindeverwalters bleibt die Gemeindeverwaltung vom 
 

Montag, 23. Dezember 2024 - Dienstag, 31. Dezember 2024 
 

und vom 
 

Montag, 13. Januar 2025 - Freitag, 17. Januar 2025 
 

geschlossen. Besten Dank für Ihr Verständnis. 
 Gemeindeverwaltung Bretzwil 
 
 
 
 

Altmetallsammlung 
 

Von Montag, 17. Februar 2025 bis Freitag, 28. Februar 2025 wird eine Altmetallsammlung 
durchgeführt. Während dieser Zeit steht eine Altmetallmulde auf dem Platz vis-à-vis des 
Gemeindezentrums. 
 

Nebst Altmetall können auch Haushaltgrossgeräte, wie Waschmaschinen, Tumbler, 
Backöfen, Geschirrwaschmaschinen, Haushaltkühlgeräte, Klimageräte und Boiler mit 
PUR-Schaum bis 30 kg sowie sämtliche elektronischen Geräte, wie Computer, Drucker 
etc. auf diesem Weg entsorgt werden. 
 

Weiterhin nicht deponiert werden dürfen: Gummi, Pneus, Gasflaschen, Steine, Holz, Boiler mit 
Pur-Schaum über 30 kg, Benzin- und andere Kanister. 
 
 
 
 

Einsammeln Weihnachtsbäume 
 

Nachdem die Weihnachtsbäume aufgrund einer Anweisung des Lufthygieneamts beider                      
Basel nicht mehr für das Erstellen des Fasnachtsfeuers benützt werden dürfen, erfolgt                          
das Einsammeln der Weihnachtsbäume im kommenden Jahr wiederum durch die Mitglieder 
der Umweltkommission Bretzwil. 
 

Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum auf diese Weise der Entsorgung zuführen möchten,                 
können Sie den Weihnachtsbaum am Samstag, den 11. Januar 2025 bis um 10.00 Uhr gut 
sichtbar an den Strassenrand stellen. Die Weihnachtsbäume werden im Anschluss durch die 
Mitglieder der Umweltkommission Bretzwil eingesammelt und einer fachgerechten Entsorgung 
zugeführt. 
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Kehrichtabfuhr über die Festtage 
 

Sowohl der Weihnachtstag vom 25. Dezember 2024, als auch Neujahr vom 1. Januar 2025 
fallen in diesem Jahr auf einen Mittwoch, an dem normalerweise die wöchentliche 
Kehrichtabfuhr stattfindet. An diesen beiden Tagen wird keine Kehrichtabfuhr 
durchgeführt! 
 

Die Ersatzabfuhren finden wie folgt statt: 
 

Weihnachten: Dienstag, 24. Dezember 2024 ab 08.00 Uhr 
 

Neujahr: Donnerstag, 2. Januar 2025 ab 08.00 Uhr 
 

Wir bitten Sie, die Daten der Ersatzabfuhren zu beachten und am Weihnachts- und 
Neujahrstag an den verschiedenen Sammelpunkten keinen Kehricht bereitzustellen. 
 
 
 
 

Altpapier- und Kartonentsorgung 
 

Das gehört ins Altpapier 
 

➢ Zeitungen/Magazine ➢ Broschüren/Kataloge ➢ Kuverts 
 

➢ Fotokopien ➢ Papier aller Art ➢ Bücher 
 

Nicht in die Papiersammlung gehören Kohlepapier, Hygienepapier, Papierservietten, 
Haushaltpapier und Windeln. 
 

Das gehört in die Kartonsammlung 
 

➢ Leere Waschmittelkartons ➢ Früchte- und Gemüsekartons ➢ Packpapier 
 

➢ Saubere Pizzaschachteln ➢ Eierkartons ➢ Leere Ordner 
 

➢ Tragtaschen ➢ Kartonschachteln ohne Plastik oder Sagex 
 

Verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton (zum Beispiel Tetrapak) sind mit dem 
Kehricht zu entsorgen. 
 

Wir möchten Sie bitten, die Kartonschachteln beim Entsorgen nicht zu                           

falten, sondern zu zerreissen oder zu zerschneiden. Für die entsprechende 

Vorgehensweise danken wir bereits im Voraus. 

 
 
 
 

Leinenpflicht für Hunde 
 

Gemäss den Bestimmungen im § 5 Abs. 1 des Reglements über das Halten von Hunden 
müssen Hunde an der Leine geführt werden: 
 

➢ innerhalb des Siedlungsgebiets 
 

➢ an verkehrsreichen Strassen 
 

➢ auf weiteren vom Gemeinderat bezeichneten Plätzen und Orten 
 

➢ auf Anordnung der Kantonstierärztin oder des Kantonstierarztes 
 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Hunde 
innerhalb des Siedlungsgebiets nicht an die Leine nehmen, was es in der Folge mit sich bringt, 
dass die ständige Überwachung der Hunde nicht gewährleistet werden kann. 
 

Wir möchten die Hundehalterinnen und Hundehalter bitten, sich an diese Bestimmung zu 
halten und danken dafür bereits im Voraus. 
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 Frauenverein Bretzwil 
 
 

Voranzeige 
 

Am Freitag, den 31. Januar 2025 findet um 19.30 Uhr im Restaurant Blume unsere 
Jahresversammlung statt. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

 

Einladung 
 

Wir würden uns sehr freuen, Sie wieder jeden zweiten Dienstag im Monat an unserem 
 

Mittagstisch 
 

begrüssen zu dürfen. 
 

Wann: Dienstag, 14. Januar 2025 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 11. Februar 2025 um 12.00 Uhr 
 

 Dienstag, 11. März 2025 um 12.00 Uhr 
 

Wo: Restaurant Blume in Bretzwil 
 

Kosten: Fr. 15.-- 
 

Die Kosten beinhalten Suppe, Mittagessen, Dessert, Mineralwasser, Tee und     
einen Kaffee. 

 

Eine Anmeldung für neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine Abmeldung                   
der regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis jeweils sonntags vor dem 
Durchführungstermin wäre von Vorteil. 
 

An-/Abmelden bei: Christina Hertig, Reigoldswilerstrasse 2, 4207 Bretzwil 
 Tel. 061 941 16 34 / 079 714 22 18 

Frauenverein Bretzwil 
 

 

 Jubilarentag 2024 
 

 

Der diesjährigen Einladung zum Jubilarentag vom 3. November 2024 sind 5 Jubilarinnen und 
Jubilare gefolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit musikalischen Auftritten umrahmten die organisierenden Dorfvereine den gemütlichen 
Nachmittag und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Es war für die Jubilare sicher ein 
besonderer Tag, der allen in guter Erinnerung bleiben wird.  
 

Wir wünschen an dieser Stelle auch denjenigen Jubilaren, die nicht teilnehmen konnten, alles 
Gute und gesegnete Weihnachten. 

OK Jubilarentag Bretzwil 
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 Eltern-Kind-Treff Bretzwil 
 

 

- Daten 1. Quartal 2025 - 
 

8. Januar 2025 15. Januar 2025 29. Januar 2025 
 

5. Februar 2025 12. Februar 2025 26. Februar 2025 
 

26. März 2025 
 

Der Eltern-Kind-Treff ist ein Angebot der Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil für Kinder in 
Begleitung einer erwachsenen Person. Kinder ab Geburt sind willkommen, ebenso natürlich 
ältere Geschwister. Wir treffen uns jeweils am Mittwochnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr. 
Bei schönem Wetter sind wir auf dem Spielplatz/Schulplatz, wo wir um 16.00 Uhr gemeinsam 
Zvieri essen. 
 

Falls die Witterung zu kalt oder nass sein sollte, sind wir im Pfarrsaal Bretzwil, um gemeinsam 
zu spielen, uns auszutauschen und eine Geschichte mit christlichem Inhalt zu hören. Für                     
die Kinder ist der ElKi-Treff eine gute Möglichkeit, zukünftige Spielgruppen-/Kindergarten- und 
Schulkameraden kennenzulernen! 
 

Zwischendurch basteln wir auch zusammen und gestalten im Advent traditionell das                         
ElKi-Weihnachtsfenster. Das Zvieri für die ElKi-Treffs sowie das Bastelmaterial, usw. ist 
vorhanden. Der Eltern-Kind-Treff finanziert sich durch freiwillige Spenden von Seiten der 
Eltern/Teilnehmenden. 
 

Die Daten und das genaue Programm sind jeweils dem Kirchenboten sowie dem 
Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen. Sie sind auch auf den Websites der 
Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil sowie der Gemeinde Bretzwil ersichtlich. Ebenfalls gibt es                        
eine WhatsApp Gruppe, der man gerne beitreten darf. So ist man immer aktuell über die 
Durchführung informiert. 
 

Bei Fragen stehe ich Euch unter 061 773 00 55 oder 077 508 90 55 gerne zur Verfügung. 
 

Brigitte Moser 
 

 

 Feuerwehr Bretzwil 
 

 

ZUM JAHRESWECHSEL 
 

An dieser Stelle ist es dem Feuerwehrkommando ein Anliegen, allen Angehörigen der 
Feuerwehr einen Dank für die im Jahr 2024 geleistete Arbeit auszusprechen. 
 

Ebenfalls sei bei dieser Gelegenheit allen Eigenheimbesitzern und Landwirten 
gedankt, die es der Feuerwehr immer wieder ermöglichen, an einem ausgewählten 
Objekt einsatzbezogene Übungen durchzuführen. 
 

Im Namen der Feuerwehr wünschen wir Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr und bleiben Sie gesund. 
 Feuerwehrkommando Bretzwil 
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 Verschönerungsverein Bretzwil 
 

 

Silvesterläuten 2024 
 

Am Dienstag, 31.12.24 findet das traditionelle Silvesterläuten statt. 
 

Besammlung: 
 

05.50 Uhr vor der alten Post (Fam. Huber). 
 

 

Verschönerungsverein Bretzwil 
 

 

 Gemeinde- und Schulbibliothek 
 
 

Die Bibliothek bleibt vom 25. Dezember 2024 bis am 1. Januar 2025 geschlossen. Ab              
dem 4. Januar 2025 haben wir wieder für Sie geöffnet. 
 

Öffnungszeiten: Mittwoch: 16h - 18h 
 Samstag: 10h - 12h 
 

Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 
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Vereinsanlässe 2025   I 

 

Datum Verein Anlass 
 

Januar 2025 
 

11.01.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Abräumen Weihnachtsbaum 

11.01.2025 Umweltkommission Bretzwil Einsammeln Weihnachtsbäume 

11.01.2025 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Generalversammlung 

14.01.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

17.01.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Tür 

20.01.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Generalversammlung 

22.01.2025 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Mittwochstreff 

24.01.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Jahresessen 

31.01.2025 Frauenverein Bretzwil Generalversammlung 
 

Februar 2025 
 

01.02.2025 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Probetag 

06.02.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Schlittschuhlaufen 

11.02.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

17.02.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Tür 

19.02.2025 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Mittwochstreff 
 

März 2025 
 

09.03.2025 Guggenmusig Chuestallrugger Fasnachtsauftakt mit Apéro 

11.03.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

11.03.2025 Guggenmusig Chuestallrugger Kinderfasnacht 

11.03.2025 Guggenmusig Chuestallrugger Schnitzelbanksingen Restaurants 

15.03.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Fackelumzug 

15.03.2025 Guggenmusig Chuestallrugger Beizenfasnacht 

17.03.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Tag der offenen Tür 

19.03.2025 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Mittwochstreff 

22.03.2025 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Konzertabend 
 

April 2025 
 

03.04.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Generalversammlung 

05./06.04.2025 Modellfluggruppe Gauset Modelflugausstellung 

08.04.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

12.04.2025 Viehzüchter Baselland Kantonale Viehschau 

13.04.2025 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Konfirmation 

26.04.2025 Umweltkommission Bretzwil Bring- und Holtag 

27.04.2025 TV Bretzwil Eierläset 

30.04.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Aufstellen Maibäume 
 

Mai 2025 
 

01.05.-01.06.2025 TV Bretzwil Coop Gemeinde Duell 2025 

07.05.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Sporttag 

11.05.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Muttertagsbrunch 

13.05.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

21.05.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Verschiebedatum Sporttag 

24.05.2025 Feuerwehr Bretzwil Waldbrandübung Gemeinde Duell 

24./25.05.2025 Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil Kantonales Musikfest Laufen 

29.05.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Banntag 
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Vereinsanlässe 2024   II 
 

Datum Verein Anlass 
 

Juni 2025 
 

03.06.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Waldtag mit den Eltern 

10.06.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

13.-15.06.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein NW Jodlerfest Reigoldswil 

27.06.2025 Kindergarten/Primarschule Bretzwil Letzter Schultag 
 

Juli 2025 
 

 

August 2025 
 

01.08.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein 1. August-Feier 

08.08.2025 TV Bretzwil Beachsoccer- und Dart-Turnier 

09.08.2025 TV Bretzwil Beachturnier 

23.08.2025 TV Bretzwil Vereinsanlass 
 

September 2025 
 

09.09.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

27.09.2025 Viehzüchter Bretzwil Viehschau 
 

Oktober 2025 
 

14.10.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

18.10.2025 Feuerwehr Bretzwil Hauptübung 

25.10.2025 Umweltkommission Bretzwil Naturschutztag 

29.10.2025 Feuerwehr Bretzwil Einschreibung Feuerwehrdienst 
 

November 2025 
 

01.11.2025 Kirchgemeinde Bretzwil-Lauwil Suppentag 

02.11.2025 Musizierende Vereine Jubilarentag 

11.11.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

15.11.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Jodlerweihnacht 

21.11.2025 TV Bretzwil Generalversammlung 

22.11.2025 Frauenverein Bretzwil Adventskranz-/Gesteck gestalten 

29.11.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Aufstellen Weihnachtsbaum 

30.11.2025 Guggenmusig Chuestallrugger Weihnachtsmarkt 
 

Dezember 2025 
 

06.12.2025 Jodlerklub Echo vom Ramstein Chlausenhock 

06.12.2025 TV Bretzwil Samichlaus 

09.12.2025 Frauenverein Bretzwil Mittagstisch 

31.12.2025 Verschönerungsverein Bretzwil Silvesterläuten 
 

 

Abgabe ehemalige Laptops Primarschule 
 

Aufgrund von Neuanschaffungen sind an der Primarschule Bretzwil aktuell acht Laptops 
vorhanden, die von der Lehrerschaft nicht mehr benötigt werden. Bei einem entsprechenden 
Interesse können diese zu einem Preis von Fr. 50.-- an Sie abgegeben werden. 
 

Technische Daten: 
 

Marke: HP Hewlett-Packard Bildschirm-Diagonale: 17 Zoll Arbeitsspeicher: 8 GB 
 

Prozessor: Intel i5 
 

Der Laptop wird mit einem frisch installierten Windows 10 Home auf Werkzustand abgegeben. 
Es sind keine weiteren Programme vorhanden. Ebenfalls ist das Betriebssystem nicht 
lizenziert. Ohne Aktivierung haben Sie keine Nachteile ausser dem Wasserzeichen und 
einigen nicht verfügbaren Personalisierungseinstellungen (Menüfarbe, usw.). Der Laptop ist 
stand heute nicht Windows 11 fähig. 
 

Sofern Sie Interesse an einem dieser Laptops haben, können Sie sich gerne auf der 
Gemeindeverwaltung melden. 
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Reklame 
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